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Gesetzliche Grundlagen:

 Düngeverordnung: Änderung der Düngeverordnung zum 01. Mai 2020: 

Abschaffung Nährstoffvergleich, Einführung Aufzeichnungspflicht für 

Düngemaßnahmen, zusätzliche Einschränkungen der Bewirtschaftung in 

Nitratgebieten/roten Gebieten 

 VODüVGebiete (Verordnung Nitratgebiete/rote Gebiete, Landesregelung 

zur Ergänzung der DüngeVO):

Nochmalige Änderung der VODüVGebiete und der Abgrenzung der

Nitratgebiete zum 31.12.2022, zwei Nitratgebiete im Kreis Lörrach

Verschärfte Bewirtschaftungsregeln in den Nitratgebieten (rote Gebiete) 

und damit gleichzeitig deutliche Erleichterungen in den restlichen

Gebieten (grüne Gebiete)

 Stoffstrombilanzverordnung: 

Deutlich größere Betroffenheit ab 

01.01.2023



Landratsamt Lörrach, Fachbereich Landwirtschaft & Naturschutz   Jochen Winkler, Pflanzenproduktionsberater

Infoveranstaltung Düngeverordnung digital 08.03.2023

Gliederung

 Aufzeichnungspflichten in der Düngeverordnung: 

Wer ist betroffen und was muss aufgezeichnet werden? 

 Was ist in Nitratgebieten zu beachten? 

 Sonstige Regelungen der Düngeverordnung 

 Stoffstrombilanzverordnung ab 01.01.2023: 

Wer ist betroffen, wichtigste Inhalte 

 Was kann Düngung BW und gibt es Alternativen? 

Folie 3

Jochen 

Winkler

Jan 

Höll
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Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht: bestimmte Flächen

Gesamt-

betrieb

Einzelne 

Schläge

Betriebsgröße und Aufzeichnungspflicht
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https://www.duengung-

bw.de/landwirtschaft/views

/informationen.xhtml

Entscheidungsbaum
grüne Gebiete (außerhalb 

Nitratgebiete)
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Was muss konkret aufgezeichnet werden?

1. Vor der Düngung: 

 Düngebedarfsermittlung: der Düngebedarf der Kultur für jeden 

Schlag oder  Bewirtschaftungseinheit

(> Düngebedarfsermittlung für Stickstoff und Phosphat)

 Aufzeichnungen über im Boden verfügbare Nährstoffmengen 

(> NID und > Grunduntersuchung) 

 Mit Düngung BW
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Was muss konkret aufgezeichnet werden?

 Aufzeichnungen über Gehalte an Stickstoff und Phosphat des 

eingesetzten Düngers

Berücksichtigung der N-Ausnutzung eingesetzter Düngemittel im Jahr der Anwendung

Mineraldünger: Ansetzung zu 100 %

Wirtschaftsdünger bzw. Organische oder organisch-mineralische Dünger: Werte nach Anlage 3 

DüV; Gehalt an Gesamt-N und Ammonium-N oder verfügbarem N aus Tabellenwerten 

(Düngung BW) oder eigenen Analysen)

Mit der Aufzeichnung der Düngemaßnahmen (nächster Punkt) ist die Auflage erfüllt



Landratsamt Lörrach, Fachbereich Landwirtschaft & Naturschutz   Jochen Winkler, Pflanzenproduktionsberater

Infoveranstaltung Düngeverordnung digital 08.03.2023

Was muss konkret aufgezeichnet werden?

2. Unmittelbar nach der Düngung: Aufzeichnung der Düngemaßnahme

für jeden Schlag oder Bewirtschaftungseinheit

 Entweder mit DüngungBW oder mit Papierformular oder Handy-App
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Aufzeichnung der Düngung mit Papierformular

Düngebedarf  (kg N/ha)               150     90    190
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Digitale Aufzeichnungen für 

Beweidung nicht über Düngung 

BW, sondern über das Digitale 

Weidetagebuch mit Weide-App 

der LAZBW Aulendorf.

Derzeit noch nicht verfügbar 

Aufzeichnungen der 

Beweidung über ein 

Papierformular der 

LAZBW Aulendorf
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Was muss konkret aufgezeichnet werden?

3. Bis zum 31.03.2023 für das Jahr 2022: Aufsummierung des Gesamt-

Düngebedarfs und der aufgebrachten Düngermengen für Stickstoff 

und Phosphat (Ersatz für Nährstoffvergleich)

 Mit Düngung BW oder in Papierform

 Addition der Obergrenzen aller Düngebedarfsermittlungen multipliziert mit der 

jeweiligen Fläche

 Addition der ausgebrachten Nährstoffmengen (Stickstoff und Phosphat)

Beispiel Aufzeichnung Gesamtbetrieblicher Düngebedarf
Düngebedarfsermittlungen  Obergrenze 

Stickstoff 

(kg/ha)

Obergrenze 

Phosphor 

(kg/ha)

Obergrenze 

Kalium        

(kg/ha)

Fläche 

(ha)

Stickstoff-

Düngebedarf 

Betrieb  (kg)

Phosphor-

Düngebedarf 

Betrieb (kg)

Kalium-

Düngebedarf 

Betrieb (kg)

Maisflächen mit Vorfrucht 

Winterweizen 
150 96 90 5 750 480 450

Maisflächen mit Vorfrucht Mais 160 110 60 5 800 550 300

Winterweizen mit Vorfrucht Mais 190 80 140 5 950 400 700

Gesamtbetrieblicher Düngebedarf 15 2500 1430 1450
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Kultur/Bewirtscha

ftungseinheit

Fläche 

(ha)
Düngerart

Gehalt N (% 

verfügbar)

Gehalt 

P2O5 (%)

Düngermenge (dt 

oder m3) pro ha

N verfügbar 

(kg pro ha)

P2O5 (kg 

pro ha)

N-Lieferung 

Gesamt (kg)

P2O5-Lieferung 

Gesamt (kg)

Mais 10 Rindergülle 1,9 1,4 20 38 28 380 280

10 DAP 18/46 18 46 2 36 92 360 920

10 Harnstoff Entec NeoN 46 0 3 138 0 1380 0

Winterweizen 20 NPK 15/5/18 15 5 5 75 25 1500 500

20 NS 24/6 24 0 4 96 0 1920 0

383 145 5540 1700Summe gedüngte Nährstoffe im Betrieb

Beispiel Aufsummierung Ausgebrachte Düngermengen 2022
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Zusammenfassung Aufzeichnungspflicht 
nach der Düngeverordnung (außerhalb Nitratgebiet)

1. Vor der Düngung: Düngebedarfsermittlung (mit Nährstoffgehalten

im Boden)

2. Während der Düngung: Welche Düngermenge auf welchen Flächen

(Aufzeichnung Düngemaßnahmen mit Nährstoffgehalten im Dünger)

3. Nach der Düngung bzw. nach Ablauf des Düngejahres: 

Aufsummierung der Düngebedarfsermittlungen und der

ausgebrachten Düngermenge (Ersatz für Nährstoffvergleich). 

4. zusätzlich Stoffstrombilanz

Umsetzung mit Düngung BW oder anderen vergleichbaren Programmen.

Keine vorgeschriebenen Programme, aber Grundlage muss 

Düngeverordnung sein
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Düngebedarfs-

ermittlung
(vor der Düngung)

Deckung des 

Düngungsbedarfes: 

Aufzeichnung der 

Düngemaßnahmen

Düngung mit 

Mineraldünger oder

Wirtschaftsdünger

Wieviel Wirtschaftsdünger 

steht im Betrieb zur 

Verfügung?

Daten müssen bekannt sein, 

entweder Nährstoffvergleich 

oder Stammdaten Düngung BW

Summe der Dünge-

bedarfsermittlungen = 

Summe Düngebedarf
(bis zum 31.03. des 

Folgejahres) 

Summe des 

ausgebrachten 

Düngers im Betrieb 
(bis zum 31.03. des 

Folgejahres)

Früher: Nährstoffvergleich als betriebsbezogene Bilanz 

Jetzt: schlagbezogene Bilanz und Aufsummierung

Fragen?
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Gliederung

 Aufzeichnungspflichten in der Düngeverordnung:

Wer ist betroffen und was muss aufgezeichnet werden? 

 Was ist in Nitratgebieten zu beachten? 

 Sonstige Regelungen der Düngeverordnung 

 Stoffstrombilanzverordnung ab 01.01.2023: 

Wer ist betroffen, wichtigste Inhalte 

 Was kann Düngung BW und gibt es Alternativen? 

Folie 17
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Nitratgebiete 

(„Rote Gebiete“) 

ab 01.01.2023

im Kreis Lörrach

Efringen-

Kirchen

Wyhlen

In Nitratgebieten sind 

zusätzliche 

Bewirtschaftungsauflagen 

zu beachten
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Nitratgebiet 

Wyhlen
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Nitratgebiet 

Efringen
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Zusätzliche Maßnahmen in den Nitratgebieten (rote Gebiete) 

nach der Düngeverordnung

1. Verringerung der Stickstoffdüngung um 20 %
Diese Maßnahme gilt nicht für von der Aufzeichnungspflicht befreite Betriebe und Flächen!

2. Grenze von nicht mehr als 170 kg Stickstoff aus Wirtschaftsdünger gilt pro  

Bewirtschaftungseinheit (statt Betriebsdurchschnitt)

3. Verlängerung der Sperrfrist für N-haltige Düngemittel auf Grünland von

01. Oktober bis 31. Januar (statt 1. November)

4. Verlängerung der Sperrfrist für Festmist von

1. November bis 31. Januar (statt 1. Dezember)

5. Keine Herbstdüngung von Winterraps, Wintergerste und Zwischenfrüchten, 

Ausnahmen bei Raps

6. Herbstdüngung für Grünland und mehrjähriges Feldfutter max. 60 kg/ha (statt 80 kg)

7. N-Düngung von Sommerungen (Anbau nach dem 1. Februar) nur nach vorherigem

Anbau einer Zwischenfrucht, wenn Vorkultur vor dem 1. Oktober geerntet wurde. 

Zwischenfrucht muss bis 15. Januar stehenbleiben. 

Die Maßnahmen 2 bis 7 gelten unabhängig von der Aufzeichnungspflicht auch für 

nicht aufzeichnungspflichtige Betriebe! 
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Zusätzliche Maßnahmen in den Nitratgebieten (rote 

Gebiete) in Baden-Württemberg

8. Untersuchung von Wirtschaftsdüngern und Gärresten

auf Gesamt-N, verfügbarem N und Ammonium-N und Phosphat einmal im Jahr

 Nicht erforderlich, wenn N-Anfall im Betrieb unter 500 kg oder wenn keine

Aufzeichnungspflicht besteht 

9. Nmin-Untersuchung des Bodens für jede Bewirtschaftungseinheit bei allen  

Ackerkulturen (bei Gemüse Bodenprobe statt Referenzwert bis 15.04).

Nmin-Untersuchung ist nicht erforderlich, wenn keine Aufzeichnungspflicht besteht 

oder N-Düngung unter 50 kg/ha (generelle Ausnahme für Düngebedarfsermittlung!) 

10. Verringerte Grenze für die Aufzeichnungspflicht:

Bereits ab 10 ha Fläche, 1 ha Sonderkulturen, über 500 kg N aus Wirtschaftsdünger

und Wirtschaftsdüngeraufnahmen (siehe Entscheidungsbaum)

 Diese zusätzlichen Maßnahmen 1 bis 10 sind für alle im Nitratgebiet liegenden Flächen 

anzuwenden, falls diese größer als 0,5 ha sind.

 Falls die Flächen im Nitratgebiet insgesamt kleiner als 0,5 ha sind, gilt der Entscheidungsbaum für 

eutrophierte Gebiete.   
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Gliederung

 Aufzeichnungspflichten in der Düngeverordnung:

Wer ist betroffen und was muss aufgezeichnet werden? 

 Was ist in Nitratgebieten zu beachten? 

 Sonstige Regelungen der Düngeverordnung 

 Stoffstrombilanzverordnung ab 01.01.2023: 

Wer ist betroffen, wichtigste Inhalte 

 Was kann Düngung BW und gibt es Alternativen? 

Folie 23
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Was gilt sonst noch seit 2020?

Folie 24

 Anrechnung von Herbstgaben bei Wintergerste und Winterraps 

bei der Düngebedarfsermittlung des Folgejahres (bei Grünland 

Anrechnung der Herbstgabe im laufenden Jahr!)

 Keine Düngung auf gefrorenen Boden

 Berechnung der Obergrenze von max.170 kg N pro ha aus 

Wirtschaftsdünger ohne Flächen mit Düngeverboten (z.B. 

Stilllegungsflächen, LPR-Flächen)
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Einhalten von Gewässerabständen bei der Düngung
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Böschungs-

oberkante

Gewässerabstände
Gewässerabstände gelten immer ab der Böschungsoberkante

Bereich Für welches Gewässer Welcher Abstand

Wassergesetz Gewässer von wasserwirtschaftlicher 

Bedeutung (AWGN-Verzeichnis im 

FIONA)

5 m (keine Ackernutzung)

Konditionalität 

(GLÖZ 5)

Gewässer von wasserwirtschaftlicher 

Bedeutung (AWGN-Verzeichnis im 

FIONA)

3 m

Düngerecht 

(Dünge-  

verordnung)

oberirdische Gewässer ("ständig oder 

zeitweilig in Betten fließende oder 

stehende Wasser"  (§3 Nr. 1WG)

Mind. 4 m, bei 

Grenzstreueinrichtung 1 m. Bei 

hängigen Flächen größere 

Abstände  

Pflanzenschutz-  

gesetz

Oberflächengewässer, dier ständig 

oder periodisch wasserführend sind" 

(PSG)

individueller Abstand für jedes 

Pflanzenschutzmittel, abhängig 

von Abdriftminderungstechnik

Pflanzenschutz-

Anwendungs-  

verordnung

Gewässer von wasserwirtschaftlicher 

Bedeutung (AWGN-Verzeichnis im 

FIONA

10 m

Übersicht Gewässerabstände
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Einarbeitung von Düngern:

 Wirtschaftsdünger: unverzüglich einarbeiten, spätestens

innerhalb von vier Stunden
(Gilt nicht für Festmist von Huf-und Klauentieren, Komposte und 

Jauche und Gärsubstrate mit weniger als 2 % TM)

 Harnstoff: seit 2020 entweder unverzüglich einarbeiten (spätestens 

nach vier Stunden) oder mit Ureasehemmstoff (z.B. Alzon neo-N)
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 Seit 01. Februar 2020 bei bestelltem Ackerland 

und ab dem

 01. Februar 2025 bei Grünland, Dauergrünland oder 

mehrschnittigem Feldfutterbau

ist nur noch streifenförmige Aufbringung auf dem Boden 

(Schleppschlauch/ Schleppschuh) oder Einschlitzen in den 

Boden (Injektionsverfahren) erlaubt.

Geräte zum Ausbringen von Wirtschaftsdüngern

Ausnahmen für hängiges 

Grünland im Höhengebiet 

sind möglich 
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Merkblatt in Düngung 

BW abrufbar

Hangneigungs-

kulisse auf 

Schlagebene 

soll in diesem 

Jahr im FIONA 

abrufbar sein. 

Wann???
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Erforderliche Lagerkapazität für Wirtschaftsdüngerlager

Flüssige Wirtschaftsdünger 

(Gülle und Jauche): 6 Monate Festmistlager:  2 Monate

Erforderliche Lagerkapazitäten können auch durch schriftliche vertragliche 

Vereinbarungen mit anderen Betrieben nachgewiesen werden.

Fragen?


